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AntragW-4

Juso-Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK

Wir wollenWohnraum, keine Parkplätze – Stellplatzverordnung anpassen
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§ 47 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)

enthält eine Richtlinie, welche die Anzahl von not-

wendigen Einstellplätzen (Parkplätzen) pro Bett-

platz vorschlägt. Die Richtlinie sieht für „Studen-

tenwohnheime“ [sic!] einen Parkplatz prozwei bis

drei Betten vor. Soll also ein neues Studierenden-

wohnheim für etwa 300 Studierende gebaut wer-

den, brauchtman, befolgtmandie Richtlinie, 100 bis

150 Parkplätze. Momentan orientiert sich die Stadt

Göttingen an dieser Richtlinie.

In einer Studierendenstadt, wie beispielsweise Göt-

tingen, die über ein gut ausgebautes Nahverkehrs-

netz verfügt, und für welches das alle eingeschrie-

benen StudierendeneinÖPNVSemesterticket besit-

zen und in der außerdem viele Distanzen Ziele auch

gut mit dem Rad oder zu Fuß zu erreichen sind, ist

eine solche Parkplatzdichte für Studierendenwohn-

heime nicht notwendig. Ökologisch gesehen ist die-

se Richtlinie weiterhin nicht zukunftsorientiert an-

gelegt. Um den Trend hin zu öffentlichen Verkehrs-

mitteln, Carsharing und Co. zu unterstützen, soll-

te auf übermäßig angelegte Parkplatzanlagen vor

Wohneinheiten mittelfristig verzichtet werden. Au-

ßerdem erschwert § 47 NBauO den Bau von drin-

gend gebrauchten Wohnheimen, da der Platz, der

für „Einstellplätze“ eingerechnet werden muss, zu

dem Platz für das Gebäude selbst hinzukommt. Des

Weiteren könnteder viele Platz, anstatt für Parkplät-

ze, für mehr Wohneinheiten genutzt werden, die in

dem anhaltendenWohnraummangel mehr als not-

wendig sind.

Deshalb fordern wir das Ministerium für Soziales in

Niedersachsen, das für die NBauO zuständig ist, da-

zu auf die Richtlinie anzupassen.

Wir fordern eine Anpassung von § 47 der Nieder-

sächsischen Bauordnung.

Begründung:

§ 47 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)

enthält eine Richtlinie, welche die Anzahl von not-

wendigen Einstellplätzen (Parkplätzen) pro Bett-

platz vorschlägt. Die Richtlinie sieht für „Studen-

tenwohnheime“ [sic!] einen Parkplatz prozwei bis

drei Betten vor. Soll also ein neues Studierenden-

wohnheim für etwa 300 Studierende gebaut wer-

den, brauchtman, befolgtmandie Richtlinie, 100 bis

150 Parkplätze. Momentan orientiert sich die Stadt

Göttingen an dieser Richtlinie.

In einer Studierendenstadt, wie beispielsweise Göt-

tingen, die über ein gut ausgebautes Nahverkehrs-

netz verfügt, und für welches das alle eingeschrie-

benen StudierendeneinÖPNVSemesterticket besit-

zen und in der außerdem viele Distanzen Ziele auch

gut mit dem Rad oder zu Fuß zu erreichen sind, ist

eine solche Parkplatzdichte für Studierendenwohn-

heime nicht notwendig. Ökologisch gesehen ist die-

se Richtlinie weiterhin nicht zukunftsorientiert an-

gelegt. Um den Trend hin zu öffentlichen Verkehrs-

mitteln, Carsharing und Co. zu unterstützen, soll-

te auf übermäßig angelegte Parkplatzanlagen vor

Wohneinheiten mittelfristig verzichtet werden. Au-

ßerdem erschwert § 47 NBauO den Bau von drin-

gend gebrauchten Wohnheimen, da der Platz, der

für „Einstellplätze“ eingerechnet werden muss, zu

dem Platz für das Gebäude selbst hinzukommt. Des

Weiteren könnteder viele Platz, anstatt für Parkplät-

ze, für mehr Wohneinheiten genutzt werden, die in

dem anhaltendenWohnraummangel mehr als not-

wendig sind.
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